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Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Wittmann, Mag. Gerstl, Pendl, Dr. Karl und Kolleginnen und Kollegen 

zum Bericht des Verfassungsausschusses (457 d.B.) betreffend die Regierungsvorlage eines 
Bundesgesetzes, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das 
Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz, das 
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Landesvertragslehrpersonengesetz 1966, das Land- und 
forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche 
Landesvertragslehrpersonengesetz, das Pensionsgesetz 1965, das Bundesbahngesetz, das 
Bundes-Bedienstetenschutzgesetz und das Finanzprokuraturgesetz geändert werden (454 d.B.) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der eingangs bezeichnete Gesetzentwurf wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 2 Z 1 lautet § 3 Abs. 4: 

„(4) Der besoldungsrechtliche Referenzbetrag ist mit 105,06% des vollen Gehalts einer Beamtin 
oder eines Beamten der Verwendungsgruppe A 2 in der Gehaltsstufe 8 festgesetzt.“ 

2. In Art. 2 Z 6 lautet § 12a samt Überschrift: 

„Überstellung und Vorbildungsausgleich 

§ 12a. (1) Überstellung ist die Ernennung zur Beamtin oder zum Beamten einer anderen Besoldungs- 
oder Verwendungsgruppe. Das Besoldungsdienstalter einer Beamtin oder eines Beamten ändert sich 
anlässlich einer Überstellung nicht, insoweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist. Bei der 
Überstellung in eine akademische Verwendungsgruppe sowie bei der erstmaligen Ernennung in eine 
Besoldungs- oder Verwendungsgruppe ist jedoch nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein 
Vorbildungsausgleich beim Besoldungsdienstalter in Abzug zu bringen, wenn die Beamtin oder der 
Beamte die Studien, die zur Erfüllung der mit einem solchen Arbeitsplatz verbundenen Aufgaben 
üblicherweise benötigt werden, nicht vor Beginn des Dienstverhältnisses abgeschlossen hat. 

(2) Akademische Verwendungsgruppen sind 
 1. im Master-Bereich 
 a) im allgemeinen Verwaltungsdienst die Verwendungsgruppe A 1 und die 

Prokuraturanwältinnen und –anwälte, 
 b) im militärischen Dienst die Verwendungsgruppen MBO 1 und MZO 1, 
 c) bei den Lehrpersonen die Verwendungsgruppen L PH und L 1, 
 d) bei den Hochschullehrpersonen die Verwendungsgruppen PH 1 und PH 2, 
 e) Universitätsassistentinnen und Universitätsassistenten sowie Universitätsdozentinnen und 

Universitätsdozenten, 
 f) Richteramtsanwärterinnen und Richteramtsanwärter, Richterinnen und Richter sowie 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, 
 g) im Post- und Fernmeldewesen die Verwendungsgruppe PT 1, 
 h) in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung die Gehaltsgruppe PF 1 und 
 i) bei Bundesbediensteten der Dienstklassen die Verwendungsgruppe A und H1, und 
 2. im Bachelor-Bereich 
 a) bei den Lehrpersonen die Verwendungsgruppen L 2a 1 und L 2a 2, 
 b) bei den Hochschullehrpersonen die Verwendungsgruppe PH 3 und 
 c) im Krankenpflegedienst die Gehaltsgruppen K 1 und K 2. 

(3) Die Übernahme in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis aus einem vertraglichen 
Dienstverhältnis ist einer Überstellung gleichzuhalten. Die Bestimmungen über die Zuordnung der 
Entlohnungsgruppen zum akademischen Bereich nach § 15 VBG sind sinngemäß anzuwenden. 

(4) Schließt die Beamtin oder der Beamte ein Studium gemäß Z 1.12 oder Z 1.12a der Anlage 1 zum 
BDG 1979 im aufrechten Dienstverhältnis ab und 
 1. wird sie oder er anschließend von einer nicht akademischen Verwendungsgruppe in eine 

akademische überstellt oder 
 2. befindet sie oder er sich im Zeitpunkt des Abschlusses bereits in einer akademischen 

Verwendungsgruppe, 
erfolgt ein Vorbildungsausgleich im Ausmaß der in einem Dienstverhältnis zum Bund verbrachten Zeiten, 
während derer zugleich das Studium betrieben wurde. Der Vorbildungsausgleich beträgt jedoch höchstens 
fünf Jahre im Master-Bereich und höchstens drei Jahre im Bachelor-Bereich. 

(5) Beim Besoldungsdienstalter ist im Master-Bereich mit Ausnahme der Verwendungsgruppe A 1 
ein Vorbildungsausgleich im Ausmaß von zwei Jahren in Abzug zu bringen, solange die Beamtin oder 
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der Beamte das Ernennungserfordernis der Hochschulbildung ausschließlich gemäß Z 1.12a der Anlage 1 
zum BDG 1979 erfüllt. 

(6) Wird die Beamtin oder der Beamte in eine niedrigere Verwendungsgruppe überstellt, so ändern 
sich ihr oder sein Besoldungsdienstalter und ihr oder sein Vorrückungstermin nicht. 

(7) Wurde bei einer Beamtin oder einem Beamten nach Abs. 4 ein Vorbildungsausgleich in Abzug 
gebracht und wird sie oder er später in eine nicht akademische Verwendungsgruppe überstellt, ist ihr oder 
sein Besoldungsdienstalter um die zuvor nach Abs. 4 in Abzug gebrachten Zeiten zu verbessern. 

(8) Wird die Beamtin oder der Beamte von einer anderen Verwendungsgruppe in die 
Verwendungsgruppe L 1 überstellt, so vermindert sich ihr oder sein Besoldungsdienstalter um zwei 
Jahre. Wird die Beamtin oder der Beamte von der Verwendungsgruppe L 1 in eine andere 
Verwendungsgruppe überstellt, so verbessert sich ihr oder sein Besoldungsdienstalter um zwei Jahre.“ 

3. In Art. 2 wird nach Z 16 folgende Z 16a eingefügt: 

„16a. In § 30 werden nach Abs. 4 folgende Abs. 4a und 4b eingefügt: 

„(4a) Beamtinnen und Beamte der Funktionsgruppen 5 und 6 der Verwendungsgruppe A 1 
und der Funktionsgruppe 8 der Verwendungsgruppe A 2 können bis 30. Juni 2015 durch 
schriftliche Erklärung die Anwendbarkeit des Abs. 4 für ein Kalenderjahr ausschließen. Eine 
solche schriftliche Erklärung ist rechtsunwirksam, wenn ihr eine Bedingung beigefügt wird. 

(4b) Hat die Beamtin oder der Beamte eine solche schriftliche Erklärung gemäß Abs. 4a 
abgegeben, so reduziert sich die Funktionszulage um 30,89%. In diesem Fall ist die Anordnung von 
Mehrdienstleistungen und allenfalls die Pauschalierung von Überstunden im Ausmaß von bis zu 40 
Stunden pro Monat zulässig. Zeiten darüber hinausgehender Diensterbringung sind keine 
Überstunden und sind ausschließlich im Verhältnis 1:1 in Freizeit auszugleichen.““ 

4. In Art. 2 Z 28 erhält die Tabelle in § 55 Abs. 1 folgende Fassung: 
 

in der in der Verwendungsgruppe 
Gehalts- L 3 L 2b 1 L 2a 1 L 2a 2 L 1 L PH 

stufe Euro 
1 1 570 1 738 1 929 *) 2 059 *) 2 311 *) 2 403 
2 1 594 1 767 1 983 2 118 2 394 2 453 
3 1 618 1 798 2 038 2 177 2 520 2 651 
4 1 642 1 829 2 107 2 250 2 700 2 849 
5 1 672 1 902 2 218 2 374 2 881 3 048 
6 1 720 1 989 2 333 2 516 3 062 3 247 
7 1 779 2 077 2 451 2 663 3 243 3 447 
8 1 841 2 166 2 582 2 827 3 425 3 648 
9 1 907 2 254 2 713 2 991 3 608 3 848 

10 1 975 2 343 2 843 3 155 3 790 4 048 
11 2 043 2 456 2 974 3 319 3 972 4 249 
12 2 111 2 577 3 105 3 484 4 154 4 449 
13 2 179 2 698 3 236 3 650 4 337 4 649 
14 2 261 2 819 3 364 3 810 4 519 4 866 
15 2 355 2 931 3 482 3 959 4 720 5 132 
16 2 449 3 041 3 573 4 074 4 909 5 399 
17 2 496 3 069 -- -- -- 5 599 

*) gegenüber dem im Verfassungsaussuss beschlossenem Text die roten Zahlen um eine Zeile nach oben geschoben 

5. In Art. 2 Z 31 lautet § 57 Abs. 2: 

„(2) Die Dienstzulage beträgt 
 a) für Leiterinnen und Leiter der Verwendungsgruppe L PH 

in der 
Dienst- 
zulagen- 
gruppe 

in den Gehaltsstufen
ab der 

Gehaltsstufe 
11 (2. Jahr 
7. Monat)

1 bis 7 
(2. Jahr 

6. Monat) 

7 (2. Jahr 
7. Monat) bis 

11 (2. Jahr 
6. Monat)

Euro
I  858,5 917,4 974,1
II  772,3 826,3 876,7
III  686,4 733,9 779,2
IV  600,3 642,1 682,7
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V  515,0 549,8 583,8
 b) für Leiterinnen und Leiter der Verwendungsgruppe L 1 

in der 
Dienst- 
zulagen- 
gruppe 

in den Gehaltsstufen
ab der 

Gehaltsstufe
11 (2. Jahr 
7. Monat)

1 bis 7 
(2. Jahr  

6. Monat) 

7 (2. Jahr 
7. Monat) bis 11 

(2. Jahr 
6. Monat)

Euro
I  765,5 818,3 868,6
II  688,8 737,1 781,9
III  612,0 655,2 695,0
IV  535,2 572,8 608,4
V  459,4 490,5 521,0

 c) für Leiterinnen und Leiter der Verwendungsgruppen L 2a 2 

in der 
Dienst- 
zulagen- 
gruppe 

in den Gehaltsstufen
ab der 

Gehaltsstufe
11 (2. Jahr 
7. Monat)

1 bis 7 
(2. Jahr 

6. Monat) 

7 (2. Jahr 
7. Monat) bis 

11 (2. Jahr 
6. Monat)

Euro
I  349,9 378,4 407,5
II  287,1 309,6 333,3
III  230,7 248,1 265,5
IV  192,9 206,9 221,2
V  160,6 172,3 184,2

 d) für Leiterinnen und Leiter 
 aa) der Verwendungsgruppe L 2a 1 

in der 
Dienst- 
zulagen- 
gruppe 

in den Gehaltsstufen
ab der 

Gehaltsstufe
11 (2. Jahr 
7. Monat

1 bis 9 ( 
2. Jahr 

6. Monat) 

9 (2. Jahr 
7. Monat) bis 
11 (2. Jahr  
6. Monat)

Euro
I  272,3 297,5 320,4
II  229,7 249,3 266,1
III  191,7 207,3 221,6
IV  159,9 173,9 184,2
V  115,3 124,3 132,6

 bb) der Verwendungsgruppe L 2b 1 

in der 
Dienst- 
zulagen- 
gruppe 

in den Gehaltsstufen ab der 
Gehaltsstufe

12 
(7. Monat)

1 bis 8 
(6. Monat) 

8 (7. Monat) bis 
12 (6. Monat)

Euro
I  272,3 297,5 320,4
II  229,7 249,3 266,1
III  191,7 207,3 221,6
IV  159,9 173,9 184,2
V  115,3 124,3 132,6

 e)  für Leiterinnen und Leiter der Verwendungsgruppe L 3 

in der 
Dienst- 
zulagen- 
gruppe 

in den Gehaltsstufen ab der 
Gehaltsstufe
15 (2. Jahr)

1 bis 10 
(1. Jahr) 

10 (2. Jahr) bis 
15 (1. Jahr)

Euro
I  216,0 220,4 234,7
II  159,9 165,7 177,6
III  150,0 153,4 162,9
IV  107,8 110,8 117,6
V  75,2 76,7 80,8
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VI  52,3 55,0 59,7“

6. In Art. 2 Z 33 lautet § 59 Abs. 11 und 12: 

„(11) Kindergärtnerinnen und Kindergärtnern der Verwendungsgruppe L 2a 1, die 
 1. a) eine Befähigungsprüfung für Kindergärten (und Horterziehung) gemeinsam mit einer Reife- 

und Diplomprüfung bzw. Reifeprüfung an einer höheren Schule oder 
 b) eine Reife- und Befähigungsprüfung für Kindergärten (und Horte) 

aufweisen, 
 2. a) eine Befähigungsprüfung für Sonderkindergärten oder 
 b) eine Befähigungsprüfung für Sonderkindergärten und Frühförderung 

 abgelegt haben, 
 3. a) als Sonderkindergärtnerinnen und Sonderkindergärtner in der qualifizierten Betreuung 

behinderter Kinder an Übungskindergärten, Blindeninstituten oder Instituten für Gehörlosen-
bildung (mit ausbildender Tätigkeit jeweils im Mindestausmaß von zwölf Wochenstunden) oder 

 b) als Lehrpersonen im Lehrgang für Sonderkindergartenpädagogik 
 verwendet werden, 

 4. die Zusatzprüfung aus Didaktik abgelegt haben und 
 5. eine vierjährige einschlägige Berufspraxis, davon eine zweijährige Praxis an Sonderkindergärten, 

zurückgelegt haben, 
gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine monatliche Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt 400% 
der im § 58 Abs. 6 für die Verwendungsgruppe L 2b 1 vorgesehenen Dienstzulage mit der Maßgabe, dass 
für die Zulagenstufe 2 das Erreichen der Gehaltsstufe 3 (2. Jahr 7. Monat), für die Zulagenstufe 3 das 
Erreichen der Gehaltsstufe 9 (2. Jahr 7. Monat) erforderlich sind. Die Aliquotierungsbestimmungen des 
§ 58 Abs. 7 sind anzuwenden. 

(12) Erzieherinnen und Erziehern der Verwendungsgruppe L 2a 1, die 
 1. a) eine Befähigungsprüfung für Erzieherinnen und Erzieher gemeinsam mit einer Reife- und 

Diplomprüfung bzw. Reifeprüfung an einer höheren Schule oder 
 b) eine Reife- und Befähigungsprüfung für Erzieherinnen und Erzieher 

 aufweisen, 
 2. eine Befähigungsprüfung für Sondererzieherinnen und Sondererzieher abgelegt haben, 
 3. a) als Sondererzieherinnen und Sondererzieher in der Betreuung behinderter Kinder und 

Jugendlicher oder 
 b) als Lehrpersonen im Lehrgang für die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern zu 

Sondererzieherinnen und Sondererziehern  
 verwendet werden, 
gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine monatliche Dienstzulage, wenn sie eine vierjährige 
einschlägige Berufspraxis, davon eine zweijährige Praxis an Sonderhorten oder Sonderheimen, 
zurückgelegt haben. Die Dienstzulage beträgt 50% der in § 58 Abs. 6 für die Verwendungsgruppe L 2b 1 
vorgesehenen Dienstzulage mit der Maßgabe, dass für die Zulagenstufe 2 das Erreichen der 
Gehaltsstufe 3 (2. Jahr 7. Monat), für die Zulagenstufe 3 das Erreichen der Gehaltsstufe 9 (2. Jahr 7. 
Monat) erforderlich sind. Die Aliquotierungsbestimmungen des § 58 Abs. 7 sind anzuwenden.“ 

7. In Art. 2 wird nach Z 40 folgende Z 40a eingefügt: 

„40a. In § 74 werden nach Abs. 4 folgende Abs. 4a und 4b eingefügt: 

„(4a) Beamtinnen und Beamte der Funktionsgruppen 8, 9, 10 und 11 der Verwendungsgruppe 
E 1 können bis 30. Juni 2015 durch schriftliche Erklärung die Anwendbarkeit des Abs. 4 für ein 
Kalenderjahr ausschließen. Eine solche schriftliche Erklärung ist rechtsunwirksam, wenn ihr eine 
Bedingung beigefügt wird. 

(4b) Hat die Beamtin oder der Beamte eine solche schriftliche Erklärung gemäß Abs. 4a 
abgegeben, so reduziert sich die Funktionszulage um 30,89%. In diesem Fall ist die Anordnung von 
Mehrdienstleistungen und allenfalls die Pauschalierung von Überstunden im Ausmaß von bis zu 40 
Stunden pro Monat zulässig. Zeiten darüber hinausgehender Diensterbringung sind keine 
Überstunden und sind ausschließlich im Verhältnis 1:1 in Freizeit auszugleichen.““ 

8. In Art. 2 wird nach Z 54 folgende Z 54a eingefügt: 
„54a. In § 91 werden nach Abs. 4 folgende Abs. 4a und 4b eingefügt: 

„(4a) Beamtinnen und Beamte der Funktionsgruppen 5 und 6 der Verwendungsgruppen M BO 1 oder 
M ZO 1 und der Funktionsgruppen 8 und 9 der Verwendungsgruppen M BO 2 oder M ZO 2 können bis 
30. Juni 2015 durch schriftliche Erklärung die Anwendbarkeit des Abs. 4 für ein Kalenderjahr ausschließen. 
Eine solche schriftliche Erklärung ist rechtsunwirksam, wenn ihr eine Bedingung beigefügt wird. 

(4b) Hat die Beamtin oder der Beamte eine solche schriftliche Erklärung gemäß Abs. 4a 
abgegeben, so reduziert sich die Funktionszulage um 30,89%. In diesem Fall ist die Anordnung von 
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Mehrdienstleistungen und allenfalls die Pauschalierung von Überstunden im Ausmaß von bis zu 40 
Stunden pro Monat zulässig. Zeiten darüber hinausgehender Diensterbringung sind keine 
Überstunden und sind ausschließlich im Verhältnis 1:1 in Freizeit auszugleichen.““ 

9. In Art. 2 Z 61 lautet § 104 Abs. 1 und 2: 

„(1) Der Beamtin oder dem Beamten, die oder der zwei Jahre in der höchsten Gehaltsstufe verbracht hat, 
gebührt eine außerordentliche Vorrückung („kleine AVO“). Das Ausmaß der außerordentlichen 
Vorrückung erhöht sich nach weiteren zwei Jahren in der höchsten Gehaltsstufe („große AVO“). Der 
Beamtin oder dem Beamten, die oder der vier Jahre Anspruch auf die außerordentliche Vorrückung gehabt 
hat, gebührt eine ruhegenussfähige Dienstalterszulage („kleine Daz“). Das Ausmaß der Dienstalterszulage 
erhöht sich nach weiteren zwei Jahren in der höchsten Gehaltsstufe („große Daz“). Die 
Dienstalterszulage gebührt jedenfalls ab dem neunten Jahr nach Erreichen der letzten Gehaltsstufe. 

(2) Das Ausmaß der außerordentlichen Vorrückung und die Dienstalterszulage betragen: 
 1. bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß § 17 Abs. 1a PTSG der 

Österreichischen Post Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen ist 

 
in der Verwendungsgruppe

PT 9 PT 8 PT 7 PT 6 PT 5 PT 4 PT 3 PT 2 PT 1
Euro

kleine 
AVO  11  27  29  54  73 108 127 149  50 

große 
AVO  21  55  59  108  147  144  169  198  202 

kleine 
Daz  16  41  44  81  111  161  191  222  76 

große 
Daz  32  82  88 161 222 214 255 296 304 

 2. bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß § 17 Abs. 1a PTSG der 
Österreichischen Postbus Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen ist 

 
in der Verwendungsgruppe

PT 9 PT 8 PT 7 PT 6 PT 5 PT 4 PT 3 PT 2 PT 1
Euro

kleine 
AVO  11  27  28  51  70 103 121 142  48 

große 
AVO  22  53  56  103  141  137  162  189  193 

kleine 
Daz  16  40  43  77  105  154  182  212  72 

große 
Daz  32  80  86 154 211 205 242 282 290 

 3. bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß § 17 Abs. 1a PTSG der Telekom 
Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen ist 

 
in der Verwendungsgruppe

PT 9 PT 8 PT 7 PT 6 PT 5 PT 4 PT 3 PT 2 PT 1
Euro

kleine 
AVO  12  28  30  52  70 104 126 148  51 

große 
AVO  23  55  60  103  141  139  169  198  203 

kleine 
Daz  17  42  45  78  106  158  189  222  75 

große 
Daz  33  84  90 155 212 210 252 296 303“ 

10. In Art. 2 Z 74 lautet § 117b Abs. 1 und 2: 

„(1) Der Beamtin oder dem Beamten, die oder der zwei Jahre in der höchsten Gehaltsstufe verbracht 
hat, gebührt eine außerordentliche Vorrückung („kleine AVO“). Das Ausmaß der außerordentlichen 
Vorrückung erhöht sich nach weiteren zwei Jahren in der höchsten Gehaltsstufe („große AVO“). 
Der Beamtin oder dem Beamten, die oder der vier Jahre Anspruch auf die außerordentliche Vorrückung 
gehabt hat, gebührt eine ruhegenussfähige Dienstalterszulage („kleine Daz“). Das Ausmaß der 
Dienstalterszulage erhöht sich nach weiteren zwei Jahren in der höchsten Gehaltsstufe („große 
Daz“). Die Dienstalterszulage gebührt jedenfalls ab dem neunten Jahr nach Erreichen der letzten 
Gehaltsstufe. 

(2) Das Ausmaß der außerordentlichen Vorrückung und die Dienstalterszulage betragen: 

 in der Verwendungsgruppe
PF 6 PF 5 PF 4 PF 3 PF 2 PF 1
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Euro
kleine 
AVO  49  68  98 117 136  46 

große 
AVO  98  135  131  156  182  187 

kleine 
Daz  74  101  147  176  205  70 

große 
Daz 148 203 196 235 273 280“ 

11. In Art. 2 erhält die Z 83 folgende Fassung: 

„83. Nach § 169b wird folgender Unterabschnitt J samt Überschriften eingefügt: 

„Unterabschnitt J 

Bundesbesoldungsreform 2015 

Überleitung bestehender Dienstverhältnisse 

§ 169c. (1) Alle Beamtinnen und Beamten der in § 169d angeführten Verwendungs- und 
Gehaltsgruppen, welche sich am Tag der Kundmachung dieses Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2015 im 
Dienststand befinden, werden nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen alleine auf Grundlage ihrer 
bisherigen Gehälter in das durch dieses Bundesgesetz neu geschaffene Besoldungssystem übergeleitet. 
Die Beamtinnen und Beamten werden zunächst aufgrund ihres bisherigen Gehalts in eine Gehaltstufe des 
neuen Besoldungssystems eingereiht, in welcher das bisherige Gehalt gewahrt wird. Nach spätestens zwei 
Jahren bzw. bei bestimmten Verwendungsgruppen vier Jahren rücken sie in die nächsthöhere Gehaltsstufe 
des neuen Besoldungssystems vor (Überleitungsstufe), in der zur Wahrung ihrer bisherigen 
Erwerbsaussichten der Zeitpunkt der nächsten Vorrückung einmalig vorgezogen wird. Ab dieser einmalig 
vorgezogenen Vorrückung befinden sich die übergeleiteten Beamtinnen und Beamten in der Zielstufe des 
neuen Besoldungssystems, ab der sie regulär vorrücken. Ausgehend von der Zielstufe rücken die 
übergeleiteten Beamtinnen und Beamten ebenso wie alle neu eintretenden Beamtinnen und Beamten 
ausschließlich aufgrund ihrer wachsenden Erfahrung in höhere Gehaltsstufen vor. 

(2) Die Überleitung erfolgt nach Maßgabe des Überleitungsbetrags. Der Überleitungsbetrag ist das 
volle Gehalt, welches bei der Bemessung des Monatsbezugs der Beamtin oder des Beamten für den 
Februar 2015 (Überleitungsmonat) zugrunde gelegt wurde. Hat die Beamtin oder der Beamte für den 
Februar 2015 kein Gehalt erhalten, ist als Überleitungsmonat jener vor Februar 2015 gelegene Monat 
heranzuziehen, in welchem die Beamtin oder der Beamte zuletzt ein Gehalt erhalten hat. Der 
Überleitungsbetrag erhöht sich dabei entsprechend dem Ausmaß der erfolgten Anpassungen der für die 
Beamtin oder den Beamten maßgeblichen Gehaltsansätze durch Bundesgesetz oder Verordnung zwischen 
dem Überleitungsmonat und Februar 2015. 

(3) Das Besoldungsdienstalter der übergeleiteten Beamtin oder des übergeleiteten Beamten wird mit 
jenem Zeitraum festgesetzt, der für die Vorrückung von der ersten Gehaltsstufe (Beginn des 1. Tags) in 
jene Gehaltsstufe derselben Verwendungsgruppe erforderlich ist, für die in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. I xxx/2015 das betraglich zum Überleitungsbetrag nächstniedrigere Gehalt 
angeführt ist. Gleicht der Überleitungsbetrag dem niedrigsten für eine Gehaltsstufe in derselben 
Verwendungsgruppe angeführten Betrag, so ist diese Gehaltsstufe maßgeblich. Alle 
Vergleichsbeträge sind kaufmännisch auf ganze Euro zu runden. Bei einer Beamtin oder einem Beamten 
einer Dienstklasse ist jener Zeitraum maßgeblich, der für die Vorrückung oder Zeitvorrückung ausgehend 
vom Zeitpunkt der Ernennung in ihre oder seine Dienstklasse erforderlich ist. Ist der Überleitungsbetrag 
jedoch geringer als der für die erste Gehaltsstufe angeführte Betrag, so wird das Besoldungsdienstalter 
ausschließlich mit dem Zeitraum nach Abs. 4 festgesetzt und die Bestimmungen des Abs. 7 werden auf 
die Beamtin oder den Beamten nicht angewendet.  

(4) Das nach Abs. 3 festgesetzte Besoldungsdienstalter wird um den Zeitraum verlängert, der 
zwischen dem Zeitpunkt der letzten Vorrückung und dem Ablauf des Überleitungsmonats vergangen ist 
und für die Vorrückung wirksam wurde. 

(5) Wurde der Bemessung des Monatsbezugs der Beamtin oder des Beamten im Überleitungsmonat 
das Gehalt einer anderen Gehaltsstufe zugrunde gelegt, weil für ihre oder seine Gehaltsstufe kein Betrag 
festgesetzt war oder die Zugrundelegung einer höheren Gehaltsstufe gesetzlich angeordnet war, so 
vermindert sich das Besoldungsdienstalter nach Abs. 3 um jenen Zeitraum, der nach den Bestimmungen 
über die Vorrückung für die Vorrückung von der Gehaltsstufe der Beamtin oder des Beamten im 
Überleitungsmonat in jene Gehaltsstufe erforderlich ist, die der Bemessung des Gehalts im 
Überleitungsmonat zugrunde gelegt wurde. 

(6) Das nach den Abs. 3 bis 5 festgesetzte Besoldungsdienstalter gilt als das Besoldungsdienstalter 
der Beamtin oder des Beamten zum Zeitpunkt des Ablaufs des Überleitungsmonats. Die sich aus diesem 
Besoldungsdienstalter ergebende besoldungsrechtliche Stellung ist der Bemessung der Bezüge ab Beginn 
des dem Überleitungsmonat folgenden Monats zugrunde zu legen. Sonstige besoldungsrechtliche 
Maßnahmen, die mit Beginn des Monats wirksam werden, bleiben davon unberührt. Wenn das neue 
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Gehalt der Beamtin oder des Beamten geringer ist als der Überleitungsbetrag, erhält sie oder er bis zur 
Vorrückung in die nächste Gehaltsstufe (Überleitungsstufe) eine ruhegenussfähige Wahrungszulage im 
Ausmaß des Fehlbetrags als Bestandteil des Monatsbezugs. Die Gegenüberstellung erfolgt 
einschließlich allfälliger Dienstalterszulagen oder außerordentlicher Vorrückungen. 

(7) Zur Wahrung der Erwerbsaussichten der übergeleiteten Beamtin oder des übergeleiteten Beamten 
erhöht sich ihr Besoldungsdienstalter mit der Vorrückung in die Überleitungsstufe 
 1. in einer akademischen Verwendungsgruppe (§ 12a Abs. 2) um ein Jahr und sechs Monate, 
 2. in den Verwendungsgruppen 
 a) des Allgemeinen Verwaltungsdiensts A 2, 
 b) des militärischen Diensts M 2, 
 c) der Lehrerinnen und Lehrer L 2b 1, 
 d) des Krankenpflegediensts K 3 und K 4, 
 e) der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung PF 2, PF 3 und PF 4, 
 f) des Post- und Fernmeldewesens PT 2, PT 3 und PT 4, 

 um sechs Monate und 
 3. in allen anderen Fällen um ein Jahr. 

(8) Der erstmalige Anfall einer kleinen AVO, einer großen AVO, einer kleinen Daz, einer großen 
Daz oder einer sonstigen Dienstalterszulage ist einer Vorrückung in die Überleitungsstufe gleichzuhalten. 
Befindet sich die Beamtin oder der Beamte nach Überleitung nach Abs. 6 bereits in der höchsten 
Gehaltsstufe und ist auch der Anfall einer höheren außerordentlichen Vorrückung oder 
Dienstalterszulage nicht mehr möglich, wird ihr oder sein Besoldungsdienstalter bereits mit dem 
Ablauf des Überleitungsmonats gemäß Abs. 7 verbessert. 

(9) Bei einer Beamtin oder einem Beamten mit Anspruch auf ein Fixgehalt ist der 
Überleitungsbetrag das volle Gehalt, welches der Bemessung ihres oder seines Monatsbezugs im 
Überleitungsmonat zugrunde gelegt worden wäre, wenn die befristete Ernennung oder Betrauung im 
Vormonat geendet und zu einer Überleitung auf eine Planstelle kraft Gesetzes geführt hätte. Das so 
ermittelte Besoldungsdienstalter wird unter Berücksichtigung des seit dem Überleitungsmonat 
vergangenen Zeitraums einer späteren Einstufung infolge eines Endens einer befristeten Ernennung oder 
Betrauung zugrunde gelegt. Die Überleitung im Überleitungsmonat erfolgt jedoch in jene 
Verwendungsgruppe und Funktionsgruppe, die dem vollen Fixgehalt entspricht, das der Bemessung des 
Fixgehalts im Überleitungsmonat zugrunde gelegt wurde. Gleichermaßen wird für eine Beamtin oder 
einen Beamten der Dienstklassen VII, VIII oder IX das Besoldungsdienstalter ermittelt, das sich bei 
Anwendung der Abs. 1 bis 8 ergeben hätte, wenn sie oder er im Überleitungsmonat in eine neuere 
Besoldungsgruppe übergeleitet worden wäre. Dieses wird unter Berücksichtigung des seit dem 
Überleitungsmonat vergangenen Zeitraums im Fall einer späteren Überleitung der Einstufung in 
der neuen Verwendungsgruppe zugrunde gelegt. 

(10) Auf die übergeleiteten Beamtinnen und Beamten sind die Bestimmungen über die 
Jubiläumszuwendung (§ 20c) mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Erfordernisses der 
Vollendung eines Besoldungsdienstalters von 25 bzw. 40 oder 35 Jahren das Erfordernis des Erreichens 
jenes Tages tritt, der 25 bzw. 40 oder 35 Jahre nach dem bereits von der Dienstbehörde ermittelten 
Stichtag liegt. Die Bestimmungen über die Hemmung der Vorrückung (§ 10) sind auf die vor Erreichen 
des Dienstjubiläums liegenden Zeiten sinngemäß anzuwenden. 

(11) Die für die Beamtin oder den Beamten festgesetzte Dauer der Ausbildungsphase bleibt von der 
Überleitung unberührt. 

Gruppenüberleitung 

§ 169d. (1) Für die Überleitung der Beamtin oder des Beamten ist ihre oder seine 
Verwendungsgruppe bzw. Gehaltsgruppe und ihre oder seine Dienstklasse im Überleitungsmonat 
maßgeblich. Es werden übergeleitet: 
 1. die Beamtinnen und Beamten der Dienstklassen III bis VI, 
 2. die Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppe Allgemeiner Verwaltungsdienst, 
 3. die Prokuraturanwältinnen und -anwälte der Finanzprokuratur im öffentlich-rechtlichen 

Dienstverhältnis, außer Prokuraturanwältinnen und Prokuraturanwälte der Dienstklassen VII, 
VIII und IX, 

 4. die Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppe Exekutivdienst, 
 5. die Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppe Militärischer Dienst, 
 6. die Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppe Lehrer, 
 7. die Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppe Hochschullehrpersonen, 
 8. die Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten sowie die Universitätsassistentinnen und 

Universitätsassistenten, 
 9. die Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppe Krankenpflegedienst, 
 10. die Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppe der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung, 
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 11. die Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppe des Post- und Fernmeldewesen und 
 12. die Richterinnen und Richter sowie die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. 

(2) Die Beamtin oder der Beamte, die oder der durch Zeitvorrückung das Gehalt einer Dienstklasse 
erreicht hat, ohne in diese ernannt worden zu sein, verbleibt in der Dienstklasse, in die sie oder er ernannt 
ist. Die Festsetzung ihres oder seines Besoldungsdienstalters erfolgt jedoch nach Maßgabe der 
Dienstklasse, deren Gehalt sie oder er bereits durch Zeitvorrückung erreicht hat. 

(3) Hat die Beamtin oder der Beamte im Überleitungsmonat das Erfordernis des Erreichens 
einer Gehaltsstufe nach den bis zum Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. Nr I xxx/2015 
geltenden Bestimmungen für  
 1. das Führen eines Amtstitels oder einer Verwendungsbezeichnung, 
 2. den Anspruch auf einen Aufwandersatz, einschließlich allfälliger Reisegebühren, in 

bestimmter Höhe oder 
 3. den Anspruch auf eine Funktionsstufe, Zulagenstufe oder eine sonstige Zulage, deren Höhe 

vom Erreichen einer Gehaltsstufe abhängt,  
bereits erfüllt, so sind die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr I xxx/2015 ab dem Ablauf des Überleitungsmonats auf die Beamtin oder 
den Beamten mit der Maßgabe anzuwenden, dass sie oder er das Erfordernis des Erreichens dieser 
Gehaltsstufe, einschließlich einer allfällig erforderlichen Verweildauer in der Gehaltsstufe 
jedenfalls weiterhin erfüllt. Die sonstigen Erfordernisse für den Anspruch auf den jeweiligen 
Amtstitel, die jeweilige Verwendungsbezeichnung, den jeweiligen Aufwandersatz oder die jeweilige 
Zulage bleiben davon unberührt. 

(4) Die sich aufgrund der Bestimmungen des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2015 ergebenden 
Bezüge gelten als neue Bezüge im Sinne des § 36a Abs. 1, allenfalls in Verbindung mit § 75 Abs. 11 
VBG.  

Anwendung dienst- und besoldungsrechtlicher Bestimmungen 

§ 169e. (1) Bestimmungen in anderen Bundesgesetzen, in Verordnungen und in Verträgen des 
Bundes in einer vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2015 bestehenden Fassung, welche 
auf die in § 169d angeführten Dienstklassen sowie Verwendungs-, Gehalts- und Funktionsgruppen Bezug 
nehmen, sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass an ihre Stelle die sich bei Anwendung des § 169d 
ergebenden Dienstklassen, Gehaltsgruppen und Funktionsgruppen treten. 

(2) Insoweit eine Bestimmung in einem Bundesgesetz, in einer Verordnungen oder in einem Vertrag 
des Bundes in einer vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2015 bestehenden Fassung 
einen Amtstitel oder einen Anspruch vom Erreichen einer bestimmten Gehaltsstufe in einer in diesem 
Bundesgesetz geregelten Verwendungsgruppe abhängig macht oder eine Überleitung nach Maßgabe des 
Erreichens einer Gehaltsstufe erfolgt, tritt an die Stelle dieser Gehaltsstufe die betraglich nächstniedere 
Gehaltsstufe derselben Verwendungsgruppe in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. I xxx/2015. 
Die Vergleichsbeträge sind kaufmännisch auf ganze Euro zu runden. Für Beamtinnen und Beamte, 
deren Besoldungsdienstalter nach Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2015 nach § 12 
ermittelt wurde gilt das Erfordernis des Erreichens der Gehaltsstufe bei einer Verweildauer 
 1. bei den Verwendungsgruppen nach § 169c Abs. 7 Z 1 von mehr als einem Jahr und sieben 

Monaten, 
 2. bei den Verwendungsgruppen nach § 169c Abs. 7 Z 2 von mehr als sechs Monaten, 
 3. bei den Verwendungsgruppen nach § 169c Abs. 7 Z 3 von mehr als einem Jahr 
in der Gehaltsstufe neuer Fassung als erfüllt. Für die übergeleiteten Beamtinnen und Beamten gelten 
diese Maßgaben ab der Verbesserung ihres Besoldungsdienstalters  nach § 169c Abs. 7 oder 8 
sinngemäß. 

(3) Insoweit eine Bestimmung in einem Bundesgesetz, in einer Verordnung oder in einem Vertrag 
des Bundes in einer vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2015 bestehenden Fassung das 
Enden eines Anspruchs vom Vollenden einer bestimmten Gehaltsstufe in einer in diesem Bundesgesetz 
geregelten Verwendungsgruppe abhängig macht, tritt an die Stelle dieser Gehaltsstufe die betraglich 
nächstniedere Gehaltsstufe derselben Verwendungsgruppe in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. I xxx/2015. Die Vergleichsbeträge sind kaufmännisch auf ganze Euro zu runden. Für 
Beamtinnen und Beamte, deren Besoldungsdienstalter nach Inkrafttreten des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/2015 nach § 12 ermittelt wurde gilt das Erfordernis des Erreichens der 
Gehaltsstufe bei einer Verweildauer 
 1. bei den Verwendungsgruppen nach § 169c Abs. 7 Z 1 von mehr als einem Jahr und sieben 

Monaten, 
 2. bei den Verwendungsgruppen nach § 169c Abs. 7 Z 2 von mehr als sechs Monaten, 
 3. bei den Verwendungsgruppen nach § 169c Abs. 7 Z 3 von mehr als einem Jahr 
in der Gehaltsstufe neuer Fassung als erfüllt. Für die übergeleiteten Beamtinnen und Beamten gelten 
diese Maßgaben ab der Verbesserung ihres Besoldungsdienstalters  nach § 169c Abs. 7 oder 8 
sinngemäß. 
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(4) Wenn eine Bestimmung nach Abs. 2 oder 3 auf eine Verweildauer in einer Gehaltsstufe abstellt, 
erhöht sich das Erfordernis der Verweildauer nach Abs. 2 und 3 im entsprechenden Ausmaß. 

(5) Insoweit in einem Bundesgesetz, einer Verordnung oder einem Vertrag des Bundes in einer vor 
Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2015 bestehenden Fassung die Bemessung eines 
Betrages nach Maßgabe des Gehalts, allenfalls einschließlich allfälliger Teuerungszulagen, der 
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der Beamtin oder des Beamten der Allgemeinen Verwaltung erfolgt, 
tritt der Referenzbetrag an dessen Stelle.““ 

12. In Art. 2 Z 84 lautet § 170a samt Überschrift: 

„Bezugsanpassung für das Jahr 2015 

§ 170a. (1) Die in diesem Bundesgesetz, im Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86/1948, 
im Richter- und Staatsanwaltschaftsgesetz, BGBl. Nr. 305/1961, im Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, 
BGBl. Nr. 302/1984, im Landesvertragslehrpersonengesetz 1966, BGBl. Nr. 172/1966, in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 10/2014 und im Land- und forstwirtschaftlichen 
Landesvertragslehrpersonengesetz, BGBl. Nr. 244/1969, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 10/2014 angeführten Gehälter und Monatsentgelte, die in Eurobeträgen angeführten Zulagen und 
Vergütungen sowie die Überleitungsbeträge erhöhen sich mit Ausnahme der Beträge für die 
Beamtinnen und Beamten des Post- und Fernmeldewesens ab 1. März 2015 um 1,77%, und die 
Beträge werden sodann auf ganze Euro aufgerundet. 

(2) Die in vor dem 1. März 2015 abgeschlossenen Sonderverträgen gemäß § 36 VBG vorgesehenen 
monatlichen Sonderentgelte erhöhen sich, sofern sich deren Erhöhung nicht bereits aus dem 
Sondervertrag ergibt oder an andere Anlassfälle als Bezugserhöhungen oder Teuerungsabgeltungen im 
öffentlichen Dienst geknüpft ist, ab 1. März 2015 in dem im Abs. 1 genannten Ausmaß. Bei 
teilbeschäftigten Vertragsbediensteten, mit denen vor dem 1. März 2015 gemäß § 36 ein Sondervertrag 
abgeschlossen worden ist, ist zunächst jenes Sonderentgelt zu ermitteln, das ihnen im Falle der 
Vollbeschäftigung gebühren würde. Auf dieses Sonderentgelt sind hierauf die im ersten Satz 
vorgesehenen Berechnungsvorschriften anzuwenden. Von dem auf diese Weise errechneten Betrag ist 
schließlich jener Teil zu ermitteln, der sich unter Berücksichtigung des Beschäftigungsausmaßes ergibt. 
Dieser Teil gilt ab 1. März 2015 als neues Sonderentgelt der oder des teilbeschäftigten 
Vertragsbediensteten.“ 

13. In Art. 2 wird in Z 85 dem § 175 folgender Abs. 80 angefügt: 

„(80) § 30 Abs. 4a und 4b, § 74 Abs. 4a und 4b und § 91 Abs. 4a und 4b in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2015 treten mit 1. Jänner 2015 in Kraft und mit Ablauf des 
31. Dezember 2015 außer Kraft.“ 
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14. In Art. 3 Z 33 erhält die Tabelle in § 72 Abs. 1 folgende Fassung: 
 

in der Ent- in der Entlohnungsgruppe 
lohnungs- v1 v2 v3 v4 

stufe Euro 
1 2 468 1 830 1 627 1 521 
2 2 607 1 872 1 658 1 547 
3 2 770 1 950 1 696 1 572 
4 2 908 2 042 1 727 1 597 
5 3 054 2 133 1 757 1 622 
6 3 190 2 223 1 788 1 647 
7 3 282 2 317 1 819 1 672 
8 3 360 2 378 1 850 1 697 
9 3 409 2 426 1 881 1 722 

10 3 458 2 475 1 913 1 747 
11 3 507 2 523 1 944 1 772 
12 3 556 2 572 1 976 1 797 
13 3 606 2 620 2 007 1 822 
14 3 655 2 669 2 039 1 847 
15 3 704 2 717 2 071 1 873 
16 3 753 2 766 2 103 1 898 
17 3 803 2 814 2 135 1 924 
18 3 840 2 863 2 167 1 950 
19 -- 2 912 2 199 1 978 
20 -- 2 926 2 231 2 019 
21 -- -- 2 247 2 046 

15. In Art. 3 wird nach Z 34 folgende Z 34a eingefügt: 

„34a. In § 73 werden nach Abs. 3 folgende Abs. 3a und 3b eingefügt: 

„(3a) Vertragsbedienstete der Bewertungsgruppen v1/4 und v2/6 können bis 30. Juni 2015 
durch schriftliche Erklärung die Anwendbarkeit des Abs. 3 für ein Kalenderjahr ausschließen. 
Eine solche schriftliche Erklärung ist rechtsunwirksam, wenn ihr eine Bedingung beigefügt wird. 

(3b) Hat die oder der Vertragsbedienstete eine solche schriftliche Erklärung gemäß Abs. 3a 
abgegeben, so reduziert sich die Funktionszulage um 30,89%. In diesem Fall ist die Anordnung von 
Mehrdienstleistungen und allenfalls die Pauschalierung von Überstunden im Ausmaß von bis zu 40 
Stunden pro Monat zulässig. Zeiten darüber hinausgehender Diensterbringung sind keine 
Überstunden und sind ausschließlich im Verhältnis 1:1 in Freizeit auszugleichen.““ 

16. In Art. 3 wird in Z 40 dem § 100 folgender Abs. 71 angefügt: 

„(71) § 73 Abs. 3a und 3b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/XXXX tritt mit 
1. Jänner 2015 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2015 außer Kraft.“ 

Begründung 
Bei den vorgeschlagenen Änderungen handelt es sich im wesentlichen um technische Korrekturen, um die 
bisherigen Einkommensverhältnisse im Rahmen der Überleitung möglichst getreu zu wahren. So sind etwa 
Anpassungen beim Gehaltsschema der beamteten Lehrpersonen und in weiterer Folge auch bei den Zulagen für 
diese Personengruppe notwendig.  

Weiters wird der neu eingeführte Referenzbetrag, der unter anderem als Berechnungsgrundlage für zahlreiche 
Nebengebühren dient, exakter definiert. Klargestellt wird, dass auch die durch Zulagen garantierte bisherige 
Gehaltshöhe mit 1. März valorisiert wird. 

Durch die Änderungen wird auch gesichert, dass Amtstitel, Funktionsstufen und andere Einstufungs-abhängige 
Ansprüche wie z.B. Reisegebührensätze weiterhin im bisherigen Ausmaß zustehen. 

Die Besonderheiten des Post- und Fernmeldewesens machen weitere Änderungen notwendig, da z.B. deren 
Gehaltsanpassungen unabhängig von jenen des Bundes erfolgen. 

Schlussendlich sollen sämtliche Beträge nach der Valorisierung mit 1. März auf ganze Euro aufgerundet werden, 
um auch Einbußen aus Rundungsvorgängen im Rahmen der Überleitung zu vermeiden. 

Unabhängig vom Reformbedarf des Besoldungssystems wird die Opting-Out-Regelung für Bedienstete, die eine 
Funktionszulage beziehen, mit denen sämtliche Mehrleistungen als abgegolten gelten, um ein Jahr verlängert. 
Die 40-Stunden-Obergrenze für die Anordnung von Mehrdienstleistungen bzw. für die Pauschalierung von 
Überstunden bleibt aufrecht. Darüber hinausgehende Diensterbringung ist nicht als Leistung von Überstunden 
abzugelten, sondern ausschließlich 1:1 in Freizeit auszugleichen. 


